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(2) Abs. 1 erster und zweiter Satz findet keine Anwendung auf

a) ö/entliche Stellen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen erfordert, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten

im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufträge zu decken;

b) Bibliotheken, Museen und Archive.

(3) Ö/entliche Stellen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen erfordert, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten

im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer ö/entlichen Aufträge zu decken (Abs. 2 lit. a), haben dies der

Landesregierung ehestmöglich mitzuteilen. Die Landesregierung verö/entlicht im Internet auf der Homepage des

Landes eine Liste dieser ö/entlichen Stellen oder leitet die Informationen an den Bund zur Verö/entlichung in der

entsprechenden Liste des Bundes weiter.

(4) In den in Abs. 2 lit. a genannten Fällen berechnen die betre/enden ö/entlichen Stellen die Gesamtentgelte nach

objektiven, transparenten und nachprüfbaren Kriterien. Diese Kriterien sind durch verbindliche Rechtsvorschriften

oder, bei Fehlen solcher Rechtsvorschriften, im Einklang mit der allgemeinen Verwaltungspraxis festzulegen. Die

Gesamteinnahmen dieser Stellen aus der Bereitstellung von Dokumenten und der Erlaubnis ihrer Weiterverwendung

in dem entsprechenden Abrechnungszeitraum dürfen die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Speicherung,

Anonymisierung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die

Entgelte werden nach Maßgabe der für die betre/enden ö/entlichen Stellen geltenden Buchführungsgrundsätze

berechnet.

(5) Soweit die in Abs. 2 lit. b genannten ö/entlichen Stellen Entgelte erheben, dürfen die Gesamteinnahmen aus der

Bereitstellung von Dokumenten und der Erlaubnis ihrer Weiterverwendung in dem entsprechenden

Abrechnungszeitraum die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Speicherung, Anonymisierung, Reproduktion,

Verbreitung, Bewahrung und der Rechteklärung zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die

Entgelte werden nach Maßgabe der für die betre/enden ö/entlichen Stellen geltenden Buchführungsgrundsätze

berechnet.

(6) Das Entgelt, das im Normalfall für die Weiterverwendung von Dokumenten verlangt wird (Standardentgelt), sowie

dessen Berechnungsgrundlage sind im Voraus festzulegen und zu verö/entlichen, und zwar wenn möglich und

sinnvoll im Internet auf der Homepage der öffentlichen Stelle.

(7) Sofern keine Standardentgelte festgesetzt sind, haben die ö/entlichen Stellen die Faktoren bei der Berechnung der

Entgelte im Voraus anzugeben. Auf Anfrage hat die ö/entliche Stelle zudem die Berechnungsweise dieser Entgelte in

Bezug auf den spezifischen Antrag auf Weiterverwendung anzugeben.

(8) Das Entgelt darf für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung, auch im Falle einer grenzüberschreitenden

Weiterverwendung, nicht diskriminierend sein. Für die ö/entliche Stelle, die das Dokument erstellt hat und es

weiterverwendet, gilt dasselbe Entgelt wie für andere Nutzer.
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